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besonders nach den sür die einzelnen Falle bestehende»

besondern Strasgesetzen behandelt werden.

Deerer der vereinten Hoskanzley , vom 28. May ,

an die n. öst. Landesregierung.

Kundgemacht, am 3,. May.

Erhöhung der Brieftare.

Se. Majestät haben anzuordnen geruhet , daß die

dermchl bestehende Briesrare sür die Briefe, welche in

sremde Staaten bestimmt sind, oder aus denselben einlan

gen, nach der beygesügten Tarordnung, und zwar nach

dem Maßstabe zu erhöhen sind, daß, vom 1. Julius

d. J. anzusangen, künftig sowohl bey der Aus- als Ab,

gabe sür' einen einsachen Bries statt der bisherigen 24

Kreuzer an Porto acht und vierzig Kreuzer bezahlt

werden. '

Decret der Hoskammer, vom 3°. May, an sömmt-

liche Länderstellen.

Kundgemacht, in Nied. Oesterreich, am 12.; in Böh

men , am 16. Jmiius. -


